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Der Pflichtteilsverzicht eines behinderten Sozialle istungsbeziehers ist grundsätzlich nicht 
sittenwidrig 
hier: Urteil des Bundesgerichtshofes vom 19.01.2011, Az. IV ZR 7/10 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in dem o. g. Verfahren hat der BGH seine Rechtsprechung zum sogenannten Behinder-
tentestament erneut bestätigt, dessen Wirkungen auch nicht etwa durch die - nach heute 
einhelliger Auffassung ausgeschlossene - isolierte Überleitung und Ausübung des Aus-
schlagungsrecht mit nachfolgender Geltendmachung des Pflichtteilsanspruchs nach 
§ 2306 Abs. 1 BGB beseitigt werden könnten . 

Darüber hinausgehend hat der erkennende Senat in dem Urteil nunmehr die bislang in 
Rechtsprechung und Schrifttum kontrovers diskutierte Frage entschieden , dass auch ein 
von einem Sozialleistungsbezieher erklärter Pflichtteilsverzicht grundsätzlich nicht gegen 
die guten Sitten verstößt und daher wirksam ist. Am Rande läßt das Gericht dabei durch-
blicken, dass diese Wertung auch für entsprechende Ausschlagungserklärungen gilt. 

Schließlich stellt der Senat noch fest, dass die Diskussion über Behindertentestamente 
seit langem geführt werde, die betreffenden Vorschriften des Sozialrechts – trotz entspre-
chender Vorschläge - aber bis heute nicht geändert worden seien. Daher bestünde kein 
Anlass oder Grund, die bislang unterbliebene Erweiterung von Zugriffsmöglichkeiten ge-
genüber Eltern und Familien richterrechtlich nachzuholen. Dies sei dem Gesetzgeber vor-
behalten. 

Die Entscheidung dürfte für Sie von Interesse sein. Ich habe sie daher als Anlage beige-
fügt und darf zur weiteren Begründung darauf verweisen. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez.:Matthias Krömer 
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